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Bericht 

des Justizausschusses 

,über die Regierungsv~rlage (489 der Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Föderativen Volksrepu
blik Jugoslawien über den wechselseitigen 

rechtlichen Verkehr. 
Bis zum Jahre 1938 war der' wechselseitige 

rechtliche Verkehr zwischen Osterreich und Ju
goslawien durch den Staats'vertrag vom 1. Mai 
1928, BGBL Nr. 100/1929, geregelt. Die Wieder
anwendung dies,es Vertrages nach dem Jahre 
1945 war durch die geä·nderten politischen, wirt
schaftlichen und organisatorischen Verhältnisse 
in der Föderativen VoIksrepublik Jugoslawien 
nicht möglich. 

Der vorliegende Vertrag ist das Erg~bnis von 
Verhandlungen, die zwischen Vertretern des 
Bundeskanzleramtes - Auswärtige- Angelegen
heiten und des Bundesministeriums für Justiz 
unter Zuziehung von Vertretern des' BUtJ.tdes
ministeriums für Inneres, des Bundesministe
riums für Finanzen und des Bundesministeriums 
für Unterricht einerseits und einer Delegation 
der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien an
derseits in Wien geführt wurden. Die Unter
zeichnung des Vertrages erfolgte am 16. Dezem
ber 1954 in Wien. 

Der Vertrag enthält im 1. Teil den Rechts
schutz, die Zustellung und die Rechtshilfe in 
nvilsachen. Der Rechtsschutz, in Zivilsachen 
sicht die Gleich'stellung der Angehörigen des an-' 
deren Vertragsstaates mit den Inländern vor 
Gericht vor. Die Verpflichtung zur Leistung 
einer aktorischen Kaution wird beseitigt, aller
dings nur unter der Voraussetzung,' daß die An
gehörigen eines der ve,rtragschließenden Staaten' 
in einem von ihnen ihren Wohnsitz oder ihre 
Niederlassung haben. Der 11. Teil regelt die Zu-
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stellung und Rechtshilfe in Strafsachen und die 
gegenseitige übermittlung von Strafnachrichten 
und Abschriften der Strafkarten. Die Rechtshilfe 
in Strafsachen wird durch die Bestimmung be
schränkt, daß zur Verfolgung politischer, rein 
militärischer oder fiskalischer -Straftaten 'die Hilfe 
der G~richte des Veitragsstaates nicht in An
spruch genommen werden kann. Im IH. Teil 
werden die Nachlaßangelegenheiten von An
gehörigen des einen auf dem Gebiete des an
deren vertrag,schließenden Staates geregelt. Die 
Angehörigen des Vertrag'sstaates sind den In
ländern in Nachlaßangelegeniheiten gleichgestellt. 
Es können, daher die Angehörigen eines Ver
tragsstaates sowohl letztwilIige Verfügungen 
über das gesamte Vermögen, das sie auf dem 
Gebiete des anderen Staates besitzen, treffen, als 
auch in dem anderen Vertragsst~at in gleicher 
Weise wie Inländer Vermögensrechte im Ertb
rechtswege erwerben. Der IV. Teil enthält Vor
schriften über die Beglaubigung von Urkunden 
sowie die Behandlung von Personenstands~ 
urkunden. Der V. Teil des Vertrages sieht die 
gegense1t!ge Erteilung von Rechtsauskünften 
über die in den Vertragsstaaten in Kraft ste
henden oder in Kraft gestandenen Rechtsvor
schriften und gegebenenfalls' für bestimmte 
Rechtsfragen vor. 

Der Justizausschuß hat siCh in seiner Sitzung' 
am 29. Apri'l '1955 mit der Regierungsvorlage 
befaßt und ihr die Zustimmung gegeben. 

Der Justizausschuß steHt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem vorliegenden Ver
trag. (489 der Beilagen) die vel1fassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Wien, am 29. April 1955. 

Dr. Toncic, 
Obmann. 
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